
Information über den Start eines Förderprogramms im EFRE 2021-2027 

Sachsen-Anhalt ÖFFIZIENZ 

 

vom 22. Oktober 2024 

 

Zielsetzung 

Das Ziel der Förderung ist es die Energieeffizienz in öffentlichen Nichtwohngebäuden und 
öffentlichen Infrastrukturen zu verbessern, Energie einzusparen und damit die 
Treibhausgasemissionen zu senken. 

Fördergegenstände innerhalb der Richtlinie 

Gefördert werden investive Maßnahmen, die zur Steigerung der Energieeffizienz und zur 
Einsparung von Energie in öffentlichen Nichtwohngebäuden sowie öffentlichen 
Infrastrukturen, die sich im Eigentum der öffentlichen Hand oder gemeinnütziger 
Organisationen befinden, welche dem Allgemeinwohl dienende Ziele verfolgen, führen. 

Zu den öffentlichen Nichtwohngebäuden und öffentlichen Infrastrukturen gehören: 

a) Kindertageseinrichtungen, Schulen einschließlich der dazugehörigen Sportstätten, 

b) Sportstätten und Schwimmbäder mit Nutzungszwecken für die breite Öffentlichkeit, das 
heißt überwiegend nichtschulischer Nutzung, 

c) kulturelle Einrichtungen, beschränkt auf Museen, Bibliotheken, Kunst- und 
Kulturzentren oder –stätten, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, Denkmäler sowie 
historische Stätten und Gebäude mit dauerhafter kultureller Nutzung, 

d) anerkannte Einrichtungen der Erwachsenenbildung und 

e) Gebäude der öffentlichen Verwaltung. 

Förderfähige Maßnahmen sind: 

a) Gebäudebezogene Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz (zum 
Beispiel an Fassade, Dach, Fenstern, Türen, Toren, Heizanlage, Kühlanlage) und 

b) nicht gebäudebezogene Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz wie 
der Austausch ineffizienter technischer Anlagen und Aggregate, die Installation von 
Anlagen zur Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung oder Maßnahmen zur 
energetischen Prozessoptimierung. 

Gebäudebezogene Energieeffizienzmaßnahmen gemäß Buchstabe a können mit einer 
oder mehreren der folgenden Maßnahmen kombiniert werden: 

a) Installation von am Standort des Gebäudes befindlichen integrierten Anlagen zur 
Erzeugung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energiequellen wie 
Photovoltaikmodulen oder Wärmepumpen für den Eigenbedarf, 

b) Installation von Ausrüstung zur Speicherung der Energie, die von den am Standort des 
Gebäudes befindlichen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie erzeugt wird. Die 
Speicherausrüstung muss mindestens 75 v. H. ihrer jährlichen Energie aus einer direkt 
angeschlossenen Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie beziehen, 



c) Anbindung an ein energieeffizientes Fernwärme- und Fernkältesystem oder an ein 
energieeffizientes Fernwärmesystem oder an ein energieeffizientes Fernkältesystem 
und dazugehörige Ausrüstung, 

d) Installation von Ausrüstung für die Digitalisierung des Gebäudes insbesondere zur 
Steigerung seiner Intelligenzfähigkeit, einschließlich passiver gebäudeinterner 
Verkabelung oder strukturierter Verkabelung für Datennetze und des zugehörigen Teils 
der Breitbandinfrastruktur auf der Liegenschaft, zu der das Gebäude gehört, jedoch mit 
Ausnahme der für Datennetze bestimmten Verkabelung außerhalb der Liegenschaft 
und 

e) Investitionen in Gründächer und Ausrüstung für die Sammlung und Nutzung von 
Regenwasser am Standort des Gebäudes. 

Fördergegenstände innerhalb der Fördergrundsätze 

Gefördert werden investive Maßnahmen, die zur Steigerung der Energieeffizienz und zur 
Einsparung von Energie in Landesschulen und Landesschulinfrastrukturen und kulturellen 
Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken, Kunst- und Kulturzentren oder –stätten, Theater, 
Opernhäuser, Konzerthäuser, Denkmäler und historische Stätten und Gebäude mit 
dauerhafter kultureller Nutzung führen. 

Förderfähige Maßnahmen sind: 

a) Gebäudebezogene Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz (zum 
Beispiel an Fassade, Dach, Fenstern, Türen, Toren, Heizanlage, Kühlanlage) und 

b) nicht gebäudebezogene Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz wie 
der Austausch ineffizienter technischer Anlagen und Aggregate, die Installation von 
Anlagen zur Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung oder Maßnahmen zur 
energetischen Prozessoptimierung. 

Gebäudebezogene Energieeffizienzmaßnahmen gemäß Buchstabe a können mit einer 
oder mehreren der folgenden Maßnahmen kombiniert werden: 

a) Installation von am Standort des Gebäudes befindlichen integrierten Anlagen zur 
Erzeugung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energiequellen wie 
Photovoltaikmodulen oder Wärmepumpen für den Eigenbedarf, 

b) Installation von Ausrüstung zur Speicherung der Energie, die von den am Standort des 
Gebäudes befindlichen Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie erzeugt wird. Die 
Speicherausrüstung muss mindestens 75 v. H. ihrer jährlichen Energie aus einer direkt 
angeschlossenen Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie beziehen, 

c) Anbindung an ein energieeffizientes Fernwärme- und Fernkältesystem oder an ein 
energieeffizientes Fernwärmesystem oder an ein energieeffizientes Fernkältesystem 
und dazugehörige Ausrüstung, 

d) Installation von Ausrüstung für die Digitalisierung des Gebäudes insbesondere zur 
Steigerung seiner Intelligenzfähigkeit, einschließlich passiver gebäudeinterner 
Verkabelung oder strukturierter Verkabelung für Datennetze und des zugehörigen Teils 
der Breitbandinfrastruktur auf der Liegenschaft, zu der das Gebäude gehört, jedoch mit 
Ausnahme der für Datennetze bestimmten Verkabelung außerhalb der Liegenschaft 
und 

e) Investitionen in Gründächer und Ausrüstung für die Sammlung und Nutzung von 
Regenwasser am Standort des Gebäudes. 

  



Zugangsvoraussetzungen 

Die Zugangsvoraussetzungen ergeben sich aus: 

- Der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien in 
öffentlichen Nichtwohngebäuden und öffentlichen Infrastrukturen und 

- Den Fördergrundsätzen für vorhabenbezogene Zuweisungen zur Förderung von 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer 
Energien in öffentlichen Nichtwohngebäuden und öffentlichen Infrastrukturen. 

Antragsberechtigt innerhalb der Richtlinie sind: 

a) Gebietskörperschaften, 

b) Kommunale Zweckverbände, die der Kommunalaufsicht unterstehen, 

c) juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

d) anerkannte Träger der freien Jugendhilfe als Eigentümer der Liegenschaft der 
Kindertageseinrichtung, Träger von Schulen in kommunaler Trägerschaft im Land 
Sachsen-Anhalt und die Träger von Schulen in freier Trägerschaft, die gemäß § 18 
Abs. 1 und 2 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) 
Finanzhilfen für Schulstandorte in Sachsen- Anhalt erhalten, 

e) juristische Personen des privaten Rechts, sofern die Kommune mit mehr als 50 v. H. 
beteiligt ist (zum Beispiel GmbH als kommunales Unternehmen, Eigenbetrieb), 

f) juristische Personen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen (zum Beispiel 
gemeinnütziger Sport- oder Förderverein), 

g) juristische Personen des privaten Rechts, sofern sie Träger kultureller Einrichtungen 
sind und 

h) Träger der nach dem Erwachsenenbildungsgesetz Sachsen-Anhalt (EBG LSA) 
anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung. 

Antragsberechtigt innerhalb der Fördergrundsätze sind Einrichtungen in Trägerschaft 
des Landes Sachsen-Anhalt. 

Auswahlkriterien 

Die Vorhabenauswahl erfolgt auf der Grundlage folgender Auswahlkriterien: 

 Einbettung des Gebäudes in die Klima- und Nutzungsstrategie der Antragstellenden 

 Prozentuale Endenergieeinsparung  

 Fördereffizienz  

 Einsatz erneuerbarer Energien oder naturbasierter Lösungen. 

Einzureichende Unterlagen 

 Der Antrag und die Unterlagen sind formgebunden und elektronisch bei der 
Bewilligungsstelle, der Investitionsbank Sachsen-Anhalt einzureichen. 

 Alle relevanten Informationen und ein Beratungsangebot sind hier zu finden: 
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/oeffentliche-einrichtungen/umwelt-schuetzen/sachsen-anhalt-
oeffizienz 

Beginn und Ende des Antragsverfahrens 

https://www.ib-sachsen-anhalt.de/oeffentliche-einrichtungen/umwelt-schuetzen/sachsen-anhalt-oeffizienz
https://www.ib-sachsen-anhalt.de/oeffentliche-einrichtungen/umwelt-schuetzen/sachsen-anhalt-oeffizienz


Anträge können ab sofort bis zum 30.06.2027 eingereicht werden. 

Für die Auswahlrunde zur Verfügung stehendes Budget 

Für diesen Förderaufruf steht ein Gesamtvolumen von 88.927.412 Euro zur Bewilligung 
zur Verfügung. 
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